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Vorwort

»Unglücklicherweise ähnelt die Ermittlung des richtigen Verrechnungspreises weniger einer 
rechtswissenschaftlichen als mehr einer ›Glaubensfrage‹!«, Zitat der Generalanwältin (GAin) 
Prof. Dr. Juliane Kokott im Schlussantrag in der Rechtssache Stellantis Portugal (C-603/24).1 
Ist dies tatsächlich der Fall?

Geschäftsbeziehungen zwischen einem Steuerpflichtigen und einer ihm nahestehenden 
Person sind entsprechend Art.  9 OECD-Musterabkommen sowie im deutschen Recht nach 
§ 1 AStG entsprechend dem Fremdvergleich zu beurteilen. Der Begriff und die Definition des 
Fremdvergleichsgrundsatzes, welcher erstmals mit der Einführung des § 1 AStG im Jahr 1972 
verankert wurde, sind elementar für die Ermittlung und Prüfung von Verrechnungspreisen. 
Im Zeitablauf war die Interpretation des Fremdvergleichsgrundsatzes Gegenstand von Kon-
troversen in der Theorie und Praxis. Die Auslegung dieses Maßstabes ist nicht nur stark von 
nationalen Gesetzen und der Umsetzung von Richtlinien sowie der Entwicklung der Recht-
sprechung abhängig, sondern wesentlich auch von internationalen Entwicklungen u. a. auf 
den Ebenen der OECD, UN und der EU. Die möglichst weitgehende einheitliche Anwendung 
des international abgestimmten steuerlichen Ermittlungs- und Prüfungsmaßstabs des Fremd-
vergleichs soll die Doppelbesteuerung sowie doppelte Nachbesteuerung vermeiden. 

Der Fremdvergleichsgrundsatz als Maßstab für die Ermittlung und Korrektur von Ver-
rechnungspreisen ist mittlerweile durchgehend bei international operierenden Konzernen 
Prüfungsschwerpunkt in Betriebsprüfungen; die steuerlichen Gewinnkorrekturen erreichen 
in vielen Fällen ein außerordentlich hohes Ausmaß und führen häufig unmittelbar zur Doppel-
besteuerung. Die Gründe für diesen Umstand sind zahlreich und vielschichtig.

Zum einen besteht für international tätige Unternehmen die Herausforderung darin, 
grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten – geprägt von komplexen und teilweise un-
klaren internationalen wie nationalen Regelungen – in steuerlich anerkannte Verrechnungs-
preissysteme zu überführen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund rasant veränderlicher 
ökonomischer Rahmenbedingungen. Konzerninterne Geschäftsmodelle werden in der Regel 
auf Basis von Profit-Center-Strukturen entwickelt, mit dem Ziel der Gewinnmaximierung und 
der Steigerung des Shareholder Values. Steuerliche Vorschriften spielen bei der operativen 
Gestaltung dieser Wertschöpfungsketten aufgrund ihrer Ausrichtung auf die einzelne recht-
liche Einheit häufig nur eine untergeordnete Rolle.

Für steuerliche Zwecke wird jedoch erwartet, dass diese Geschäftsmodelle auf die jewei-
ligen rechtlichen Konzerneinheiten und die zwischen ihnen verwirklichten Geschäftsvorfälle 
übertragen werden, um darauf basierend Funktions- und Risikoprofile zu bestimmen, geeig-
nete Verrechnungsmethoden auszuwählen und schließlich mittels Fremdvergleichsanalysen 
fremdvergleichskonforme Verrechnungspreise zu ermitteln. In diesen Phasen der Transfor-
mation der betrieblichen in die steuerliche Sphäre treffen oftmals unterschiedliche Denkwel-
ten aufeinander. Entsprechend werden steuerliche Verrechnungspreissysteme innerhalb von 
Konzernen vielfach kontrovers diskutiert – insbesondere, weil sie unmittelbare Auswirkungen 
auf interne Managementsteuerungsmodelle wie auch Managementvergütungssysteme haben 
können. Des Weiteren sind für steuerliche Zwecke erforderliche Daten und Informationen häu-

1	 Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott vom 15.01.2026; 15.01.2026 – C-603/24.
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6 Vorwort

fig nicht vorhanden, sondern müssen mit einem hohen administrativen Aufwand erstellt bzw. 
beschafft werden.

Zum anderen unterliegt das steuerliche Regelwerk zu Verrechnungspreisen einer konti-
nuierlichen Dynamik. Die beschriebene Transformation wird von immer wieder veränderten 
rechtlichen Regelungen beeinflusst, sei es aufgrund regelmäßig laufender Überarbeitungen 
der OECD-Standards zu Verrechnungspreisen und der damit verbundenen Notwendigkeit der 
Umsetzung in nationales Recht, neuer finanzgerichtlicher Rechtsprechung mit daraus resul-
tierenden Zweifelsfragen oder aufgrund veränderter ökonomischer Rahmenbedingungen. 
Vor diesem Hintergrund sind Kontroversen zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen 
vorgezeichnet.

Die Bedeutung des Völkerrechts im internationalen Steuerrecht und das Ansinnen über 
eine einheitliche Umsetzung des Fremdvergleichsgrundsatzes die Doppelbesteuerung zu ver-
meiden bzw. zu beseitigen, prägten die Arbeit von Manfred Naumann in besonderem Maße. In 
seiner Funktion als zuständiger Referatsleiter im Bundesfinanzministerium setzte er sich dafür 
ein, den Fremdvergleichsgrundsatz sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene 
weiter zu konkretisieren und umzusetzen. Sowohl als Referatsleiter wie auch als Delegierter 
in der Working Party 6 der OECD und Mitglied des EU Joint Transfer Pricing Forums nahm er in 
seiner aktiven Zeit maßgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung, Präzisierung und Umsetzung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes in den internationalen Regularien sowie nationalen Rechts-
vorschriften. Manfred Naumann war immer offen für alternative Ansätze zum transaktions-
bezogenen Fremdvergleichsansatz. Er hat sich aktiv in die Diskussionen zur Gemeinsamen 
konsolidierten Körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage (GKKB) und zu Formulary 
Apportionment eingebracht. Zugleich war er jedoch entschiedener Gegner steuerlicher Paral-
lelsysteme und interessensgetriebener Pauschalierungen.

Anlässlich des 75. Geburtstags von Manfred Naumann analysieren renommierte Fachleute 
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Beratung und Finanzverwaltung im vorliegenden Werk die Ent-
wicklung des Fremdvergleichsgrundsatzes – seine historische Genese, seine ökonomischen 
und rechtlichen Grundlagen, seine internationalen und nationalen Ausprägungen, seine ma-
teriell- und verfahrensrechtlichen Dimensionen sowie Planungs- und Umsetzungsperspekti-
ven. Neben theoretischen und praktischen Einblicken bietet das Buch auch einen Ausblick auf 
zukünftige Entwicklungen.

Die These der Generalanwältin, Frau Prof. Dr. Juliane Kokott, wonach Verrechnungspreise 
weniger Gegenstand einer rechtswissenschaftlichen Beurteilung als vielmehr einer Glaubens-
frage seien, ist auf Grundlage der in diesem Werk enthaltenen Beiträge zu verneinen. Für die 
Bestimmung und Prüfung von Verrechnungspreisen besteht ein dezidiertes Framework, doch 
die Auslegung und Umsetzung des Regelwerkes zum Fremdvergleichsgrundsatz haben in den 
letzten Jahren eine hohe Komplexität gewonnen, die es im Verständnis und der Anwendung 
zu durchdringen gilt. Es liegt in der Verantwortung aller Beteiligten, daran mitzuwirken, diese 
Komplexität wieder zu reduzieren und verständlicher zu machen, um insgesamt die finanziel-
len Nachteile – sei es durch Doppelbesteuerungen oder durch hohen administrativen Auf-
wand in Verbindung mit den Streitverfahren – zu reduzieren.

Somit ist das Ziel dieses Werkes aus Anlass des 75. Geburtstags von Manfred Naumann: 
Wissen vermitteln, zum Nachdenken anregen und neue Perspektiven eröffnen – ganz im Sinne 
von Tolstois Weisheit: »Beim Lesen lässt sich vortrefflich denken.«
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Ein derart umfangreiches Werk ist nicht ohne die Unterstützung der vielen Autorinnen und 
Autoren, des Redaktionsteams des Schäffer-Poeschel Verlags sowie des Organisationsteams, 
das mich als Herausgeber mit einem hohen persönlichen und fachlichen Einsatz begleitet hat, 
möglich. Stellvertretend für alle möchte ich Frau Kathrin Salpietro vom Schäffer-Poeschel Ver-
lag und die Kolleginnen und Kollegen Dr. Gert Gilson, Conrad Marburg, Alexander Flit, Franzis-
ka Diehm und Joanne Bacheva von Deloitte nennen.

Frankfurt, Juni 2026
Prof. Jobst Wilmanns (Herausgeber)
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A � Würdigung Lebenswerk Manfred Naumann

Jobst Wilmanns2, Katharina Becker3

Man würde Manfred Naumann nicht gerecht werden, wenn man bei der Würdigung seines Le-
benswerkes nur auf sein fachliches Wirken eingehen würde; vielmehr ist seine Lebensleistung 
auch von seiner Persönlichkeit geprägt. Wer mit Manfred Naumann eng zusammengearbeitet 
hat, wird bestätigen können, dass er ein Idealist ist, der weniger seine Karriere im Fokus sei-
nes Handelns hatte, sondern vielmehr von der Realisierung von Idealen und Werten getrieben 
war. Fragen der Gerechtigkeit, der Transparenz, der Konfliktvermeidung sowie die Lösung von 
Divergenzen zwischen Staaten und sowie zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen 
bestimmten seinen Lebensweg. Bereits früh in seinem beruflichen Werdegang erkannte Man-
fred Naumann die zentrale Bedeutung des Völkerrechts in Fragestellungen des internationa-
len Steuerrechts. Als Jurist konnte er sehr früh abschätzen, dass das Steuerrecht im Vergleich 
zu den meisten anderen Rechtsgebieten international und national weiterentwickelt werden 
kann und eine Chance bietet, politischen und rechtlichen Einfluss auf internationale Rechts-
standards zu nehmen und diese schließlich auch in das nationale Steuerrecht zu überführen.

Doch bevor diese Gedanken weiter vertieft werden, erscheint es sinnvoll, den beruflichen 
Werdegang von Manfred Naumann zu skizzieren. Nach seinem Studium und zu Beginn sei-
ner Zeit in der Finanzverwaltung, ab 1982, leitete er ein Sachgebiet für Erbschaftsteuer beim 
Finanzamt Stuttgart-Körperschaften. Im Zeitablauf änderten sich seine Zuständigkeiten. Ihm 
wurden neben der Besteuerung von Kapitalgesellschaften und atypisch stiller Gesellschaf-
ten schrittweise Themen des internationalen Steuerrechts übertragen, u. a. die beschränkte 
Steuerpflicht natürlicher und juristischer Personen und Fragen zur Hinzurechnungsbesteue-
rung. Zur damaligen Zeit gewannen Verrechnungspreise in der Praxis aufgrund der Interna-
tionalisierung von Geschäftsmodellen von multinationalen Konzernen sowie zunehmender 
Investitionen ausländischer Konzerne in Deutschland an Bedeutung in den Auseinanderset-
zungen zwischen der Finanzverwaltung und den Unternehmen. Manfred Naumann entwickel-
te damals als einer der wenigen Juristen in der Finanzverwaltung ein zunehmendes Interesse 
für die Verrechnungspreise und konnte die Beschäftigten seines Sachgebiets für dieses The-
ma inspirieren und motivieren. Im Jahr 1992 wechselte er als hauptamtlicher Dozent an die 
Bundesfinanzakademie (BFA) in Brühl mit der Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung im 
Bereich des Internationalen Steuerrechts. In dieser Zeit nahmen die Konflikte im Bereich der 
Verrechnungspreise in Betriebsprüfungen rapide zu und in der Folge auch Fragestellungen zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerungen, in Form von der Durchführung von (Vorab-)Verständi-
gungsverfahren zwischen den jeweiligen Vertragsstaaten. Auch die deutsche Gerichtsbarkeit 
wurde zunehmend mit der Auslegung der Regelungen zu Verrechnungspreisen konfrontiert. 
Im September 2001 kam es schließlich zu einer richtungsweisenden Entscheidung des BFH 
zum Armani-Fall. Manfred Naumann nutzte die Plattform der BFA für intensive Diskussionen 
dieser Verrechnungspreisproblematiken mit Vertretern und Vertreterinnen der Betriebsprü-
fung, der Steuerberatung, der Unternehmen sowie der Gerichtsbarkeit und konnte sich ein 

2	 Prof. Jobst Wilmanns, Steuerberater, Diplom-Kaufmann, Partner im Bereich Verrechnungspreise bei Deloitte in 
Frankfurt a. M. und Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

3	 Katharina Becker, Referatsleiterin im Bundesministerium der Finanzen a.D.
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klares und umfassendes Bild von den Stärken und Schwächen der nationalen und interna-
tionalen Regeln und Regelungen im Bereich der Verrechnungspreise schaffen. Dies veran-
lasste ihn, im Jahr 2002 im Alter von 51 Jahren mit seiner Frau, zweier seiner vier Kinder, die 
noch nicht erwachsen waren, drei Hunden und vier Katzen aus dem Rheinland nach Berlin 
zu ziehen. Dort übernahm er im BMF im Referat IVB5 unter dem damaligen Referatsleiter Ul-
rich Wolff u. a. die Zuständigkeit für das Thema der Verrechnungspreise. Im Jahr 2005 wurde 
Manfred Naumann zum Referatsleiter ernannt und führte das Referat IVB5 bis zu seinem Aus-
scheiden Ende Januar 2017.

All jene, die auf dem Gebiet der Verrechnungspreise tätig waren und ein Abonnement auf 
die NWB-Ausgabe Verrechnungspreise besitzen, können ermessen, welche Fülle an Regelun-
gen sowie Rechtsprechungen sich in diesen 15 Jahren ergeben haben. Diese Entwicklungen 
prägte er nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch international als deutscher Delegier-
ter in der Working Party 6 on the Taxation of Multinational Enterprises der OECD und als Mit-
glied des EU Joint Transfer Pricing Forums (EUJTPF). Manfred Naumann setzte sich in diesen 
Gremien mit »Leib und Seele« und erfolgreich für die Weiterentwicklung der völkerrecht-
lichen Konkretisierung des Fremdvergleichsgrundsatzes ein. Auf seine Initiative und Durch-
setzungskraft gehen u. a. die Einführung neuer OECD-Regeln zur Betriebsstättenbesteuerung 
und damit verbunden die Anpassung von Art.  7 OECD-MA oder die Weiterentwicklung der 
Verständigungsklauseln zurück. Dies gilt auch für diverse Verrechnungspreismitteilungen des 
EUJTPF, wie u. a. die zu Serviceleistungen im Konzern oder zu APAs. Diese Einigungen auf die 
auch von Deutschland favorisierten internationalen Standards waren der unerlässliche erste 
Schritt für Änderungen der nationalen Verrechnungspreisvorschriften, die Manfred Naumann 
mit der Zielsetzung, mehr Rechtssicherheit zu schaffen sowie den Anforderungen der deut-
schen Volkswirtschaft gerecht zu werden, anstrebte.

Dabei bedeutet es eine besondere Herausforderung, die meist aus Kompromissgründen 
vage formulierten internationalen Vereinbarungen so konkretisiert in nationales Recht umzu-
setzen, dass sie von den Steuerpflichtigen, der Betriebsprüfung, in Verständigungsverfahren 
mit dem Ausland wie auch von nationalen Finanzgerichten gleich ausgelegt werden. Dieses 
Ziel erreichte er durch seinen unermüdlichen Austausch mit den Bundesländern im Rahmen 
der Außensteuerreferatsleitersitzungen, den Betriebsprüfern und -prüferinnen im Rahmen 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Verrechnungspreise, den Verantwortlichen im Bundeszent-
ralamt für Steuern, dem Parlament (Finanzausschuss des Deutschen Bundestages), mit Ver-
treterinnen und Vertretern des Bundesrats, der Wirtschaft sowie der Finanzgerichtsbarkeit 
einschließlich des Bundesfinanzhofs. Wörtlich zitiert äußerte Manfred Naumann hierzu: »Die 
›Weichenstellungen‹, die mit meiner Arbeit zusammenhängen, habe ich nie allein vorgenom-
men, sie sind immer in Zusammenarbeit mit vielen anderen entstanden.«4

Aus seiner Tätigkeit als Betriebsprüfer war ihm bewusst, dass das Wissen sowie die Er-
fahrungen in den Betriebsprüfungen von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz der 
von ihm verfassten Regelungen waren. Vertrauen in die Zusammenarbeit mit den genannten 
Personenkreisen war ihm wichtig, auch wenn dieses Vertrauen nicht durchgehend erwidert 
wurde. Ein besonderes Vehikel für diese Zusammenarbeit war die BFA, in der er regelmä-
ßig vortrug und seine Regelungen mit den Teilnehmenden diskutierte. Zudem suchte er ge-
zielt immer wieder den Kontakt zu Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft sowie der 

4	 AWV-Interview mit Ministerialrat Manfred Naumann, AWV Informationen Spezial 5/2016.
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steuerlichen Beratung – wohlwissend, dass er sich damit vielfach in die »Höhle der Löwen« 
begab. Er war davon überzeugt, dass er in diesen Gesprächen am besten erkennen konnte, ob 
seine Ideen bis ins Letzte durchdacht, praxistauglich und auch rechtssicher waren. Letzteres 
gilt vor allem auch für seine Diskussionen mit der Finanzgerichtsbarkeit.

In diesen Auseinandersetzungen zeichnete Manfred Naumann sich einerseits durch ein 
starkes Rückgrat in seinen Standpunkten aus und zum anderen – und dies ist wirklich ein Ver-
dienst – baute er mit seiner Offenheit und Diskussionsbereitschaft Vertrauen zwischen den 
Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung auf. Erkannte er in den Diskussionen, dass die 
Argumente nicht steuerlich getrieben waren, betriebswirtschaftlich nah an der Realität waren 
und die Umsetzung von Regelungen einen zu hohen administrativen Aufwand verursachten, 
war er immer offen für Anregungen und hiermit verbunden auch bereit, (geplante) Regelun-
gen entsprechend anzupassen. Viele Fallgestaltungen und Beispiele, die in den verschiedenen 
Verwaltungsgrundsätzen aufgenommen worden sind, stammen aus Diskussionen und Ge-
sprächen bzw. Arbeitskreisen.5

Mit seinen Referatsangehörigen pflegte Manfred Naumann ein interessiertes, freundliches 
und ebenfalls vertrauensvolles Verhältnis. Die Atmosphäre war immer positiv, humorvoll aber 
auch herausfordernd. Denn auch hier wurden die internationalen und nationalen Vorhaben 
intensiv diskutiert, sodass die Referatsziele für alle transparent waren. Jegliches fachliche 
Gegenargument konnte – wenn man es klug begründen konnte – vorgebracht werden und 
wurde dann mit ihm so gründlich untersucht und abgewogen, bis es von ihm und allen ande-
ren angenommen oder verworfen wurde. Dabei war es nicht einfach, mit Manfred Naumanns 
scharfem Intellekt mitzuhalten. Dies betrifft auch die Vorlagen seiner Referentinnen und Re-
ferenten an die BMF-Leitung, die von ihm mit vielen Korrekturen versehen mit dem Hinweis 
zurückkamen, sie doch so verständlich wie möglich zu entwerfen. Dabei ließ er sich gerne 
überzeugen, auch andere Formulierungen zu verwenden. Allerdings war das nicht einfach, 
denn Manfred Naumanns Duktus ist überaus präzise und klar.

Es würde den Rahmen der Würdigung sprengen, alle von ihm verfassten Gesetze, Geset-
zesbegründungen, Verordnungen, Verwaltungsgrundsätze und Merkblätter im Detail zu be-
handeln. Herauszuheben sind insbesondere die Regelungen zu den Mitwirkungspflichten 
insbesondere der Verrechnungspreisdokumentation sowie den Sanktionsmöglichkeiten, der 
gesetzlichen Differenzierung und Konkretisierung zwischen tatsächlichem und hypotheti-
schem Fremdvergleich, den Regelungen zur Funktionsverlagerung, der Umsetzung des OECD-
Betriebsstättenberichts verbunden mit dem substanzbezogenen Authorized OECD Approach 
(AOA) ins deutsche Recht sowie die verschiedenen Merkblätter zu APA bzw. MAP-Verfahren. 
Am Ende seiner Zeit als Referatsleiter widmete er sich Fragestellungen der Streitvermeidung 
und -beilegung und förderte die Initiativen und Umsetzungsmaßnahmen zu ICAP und Joint 
Audit.

In allen Initiativen, gesetzgeberischen Maßnahmen und Verwaltungsanweisungen im 
Themenbereich Verrechnungspreise war es ihm ein Anliegen, dass Verrechnungspreise Aus-
fluss der betriebswirtschaftlichen Realität sind und nicht Gegenstand künstlich initiierter 
Strukturen. Insbesondere die Regelungen zum hypothetischen Fremdvergleich und als Aus-
fluss hiervon die Regelungen zur Funktionsverlagerung waren Gegenstand vieler kontroverser 
Auseinandersetzungen – und zwar nicht nur mit Unternehmensvertretern, sondern mit der 

5	 U.a. AWV-Arbeitskreis Verrechnungspreise in Eschborn.
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internationalen Steuercommunity. Nicht nur die Frage, wann der hypothetische Fremdver-
gleich anzuwenden ist, sondern auch die neu eingeführten Bewertungsstandards stellt die 
Praxis bis heute vor große Herausforderungen. Manfred Naumann verteidigte mit »Haut und 
Haar« diese Regelungen und stellte immer wieder klar, dass diese Regelungen OECD-konform 
sind. Seiner Auffassung kann man rechtssystematisch sehr wohl folgen, doch stellen diese Re-
gelungen in laufenden Verständigungsverfahren mit die größte Herausforderung bei der Ver-
meidung einer Doppelbesteuerung dar. Viele (auch große) Staaten verfügen bis heute nicht 
über vergleichbare Regelungen und lehnen korrespondierende steuerliche Gegenbuchungen 
vielfach ab.

Die Verabschiedung des OECD-Betriebsstättenberichts und die hiermit verbundene Um-
setzung im OECD-Musterabkommen sowie in das deutsche Steuerrecht gehört sicherlich zu 
einem weiteren großen Meilenstein in seiner Verantwortung als Referatsleiter im BMF. Der Be-
triebsstättenbericht feierte 2025 sein 15-jähriges Bestehen – und zwar ohne jegliche Änderung 
oder Anpassung in diesem Zeitraum. Der AOA und das damit verbundene Primat der Personal-
funktion gelten als Vorreiter für den später von der OECD in den OECD-VPL 2018 implementier-
te Control-over-Risk-Ansatz.

Obwohl international ein Standard war Manfred Naumann des Weiteren der Angemessen-
heitsnachweis in Form von datenbankgestützten Analysen ein Dorn im Auge. Sein Bestreben 
war es stets, in der Auslegung der Konkretisierung des Fremdvergleichs der Preisfestsetzung 
(»Price Setting«) eine größere Bedeutung zu geben als der nachträglichen Anpassung der Ver-
rechnungspreise basierend auf Datenbankstudien (»Outcome Testing«), die kurz vor Ende 
eines Geschäftsjahres erstellt worden sind.

Auch wenn Manfred Naumann Verfechter der transaktionsbezogenen Auslegung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes ist, so zeigte er sich im Sinne der Steuergerechtigkeit immer of-
fen für alternative Ansätze, wie z. B. der EU-Ansatz zur GKKB bzw. zum »Formula Apportion-
ment«. Er erkannte jedoch früh, dass hierfür international und insbesondere in der EU kein 
Konsens zu erwarten war. Den aktuellen Entwicklungen zur Mindestbesteuerung begegnete er 
mit deutlicher Skepsis, die er auch offen artikulierte. Er vertrat nachdrücklich die Auffassung, 
dass der Fremdvergleichsgrundsatz als einheitlicher Maßstab für Verrechnungspreise ange-
wendet werden sollte. Pauschalierungen und Parallelsysteme, wie es Pillar One und Pillar Two 
im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zur Mindestbesteuerung vorsehen, begegnete er 
mit großer Skepsis bzw. kritischer Ablehnung. Diesen Standpunkt begründete er nicht nur 
materiellrechtlich, sondern auch verfahrensrechtlich treibt ihn die Sorge, dass aufgrund der 
Uneinigkeit der Staatengemeinschaft die Regelungen zu einem erhöhten Risiko der Doppel-
besteuerungen führen könnten.

Nach seiner aktiven Zeit als Referatsleiter im Bundesfinanzministerium setzte er sich das 
Ziel, Länder mit weniger entwickelten Steuersystemen in der Formulierung und Umsetzung 
von entsprechenden Regelwerken zu unterstützen bzw. zu beraten. Da sich die Realisierung 
als etwas schwieriger erwies, als er sich dies vorgestellt hatte, wechselte er als freier Mitarbei-
ter zu einer »Big Four«. In seinem persönlichen Umfeld wurde dieser Schritt nicht nur wohl-
wollend gesehen. Wurde er zum Saulus oder Paulus? Die klare Antwort lautet: Weder noch! 
Und dies zu Recht! Er zeigte auch hier, dass seine Standpunkte nicht von seiner Rolle, sondern 
vielmehr von seiner im Innersten entwickelten Auffassung geprägt waren. Für ihn war in die-
sem beruflichen Abschnitt wichtig, nicht gegen die Finanzverwaltung aufzutreten. Dieser war 
er zu sehr verbunden, als dass er sich auf Streitigkeiten in Betriebsprüfungen einlassen wollte. 
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Gleichzeitig nutzte er diese Etappe, um weiterhin vielfach in der BFA seine Erfahrungen und 
sein Wissen mit Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfern zu teilen, und konnte somit eine Art 
Mediatorenrolle ausfüllen.

Manfred Naumann hat in seinem beruflichen Leben das Internationale Steuerrecht, insbe-
sondere auf dem Themengebiet der Verrechnungspreise tiefgehend mitgestaltet. Er hat durch 
seine offene Form der Kommunikation und des Austauschs Vertrauen zwischen den Steuer-
pflichtigen und der Finanzverwaltung geschaffen und er hat Deutschland in den internationa-
len Gremien mit seiner Kompetenz nicht nur vertreten, sondern diese auch in ihrem Handeln 
sehr weitgehend beeinflusst. Ausdruck hierfür war, als Jeffrey Owens, damals Director des 
Center of Tax Policy and Administration der OECD, ihn aufs Haupt küsste und sich bei ihm be-
dankte, dass er und die deutschen Vertreter den OECD-Betriebsstättenbericht mitgerettet ha-
ben.6 Zu seinem 75. Geburtstag wünscht der Autorenkreis ihm nun alles erdenklich Gute und 
insbesondere, dass ihm die Gesundheit wohlgesonnen ist! Mit diesem Werk soll er nochmals 
angeregt werden, sein einzigartiges Lebenswerk zu reflektieren und sich – wenn er die Kraft 
und das Interesse hat – weiterhin in die laufenden Diskussionen einzumischen!

6	 Vgl. AWV-Interview mit Ministerialrat Manfred Naumann, AWV Informationen Spezial 5/2016.
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B.I � Der Fremdvergleich im Spannungsfeld betriebswirtschaftlicher 
Interessen

Jobst Wilmanns7

Der Fremdvergleich als Korrekturmaßstab für Verrechnungspreise ist international und na-
tional einer der Normen, die sowohl in der Fachwelt als auch in der Praxis zwischen Finanz-
verwaltung und Steuerpflichtigen als auch bei internationalen Verständigungsverfahren 
zwischen den Vertretern der jeweiligen Vertragsstaaten tiefgehende Kontroversen auslöst. 
Verrechnungspreise sind durchgehend bei international operierenden Konzernen Prüfungs-
schwerpunkt in Betriebsprüfungen, steuerliche Gewinnkorrekturen sind vielfach exorbitant 
hoch und lösen vielfach unmittelbar Doppelbesteuerungen aus. Die Gründe für diesen Um-
stand sind vielfach. Für die genannten Unternehmensgruppen ist es eine Herausforderung, 
grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten und Organisationsstrukturen basierend auf den 
komplexen, teilweise unklaren internationalen als auch nationalen Regelungen in steuerlich 
anerkannte Verrechnungspreissysteme zu »übersetzen«.8 Basierend auf den Zielen der Maxi-
mierung des Gewinns und des Shareholder Values entwickeln Konzerne ihre Geschäftsmodel-
le auf der Grundlage von an den Zielen ausgerichteten Organisationsstrukturen. Steuerliche 
Vorschriften spielen bei der Strukturierung von Wertschöpfungsketten aufgrund der Ausrich-
tung auf die einzelne rechtliche Einheit i. d. R. nur eine untergeordnete Rolle. Für steuerliche 
Zwecke wird jedoch erwartet, diese Geschäftsmodelle bezogen auf die rechtlichen Konzern-
einheiten und die verwirklichten Geschäftsbeziehungen in Funktions- und Risikoprofile zu 
überführen, hierauf aufbauend Verrechnungsmethoden für die einzelnen Geschäftsvorfälle 
zu ermitteln und daraus abgeleitet basierend auf Fremdvergleichsanalysen die fremdver-
gleichskonformen Verrechnungspreise zu ermitteln. In diesen Phasen der Transformation der 
betrieblichen in die steuerliche Sphäre prallen vielfach unterschiedliche Welten aufeinander. 
Somit unterliegen steuerliche Verrechnungspreissysteme in den Konzernen vielfach kont-
roversen Diskussionen, da diese unmittelbaren Auswirkungen auf Managementsteuerungs-
modelle wie auch Managementvergütungssysteme haben können. Außerdem unterliegen 
die steuerlichen Regelungen zu Verrechnungspreisen einer permanenten Dynamik, d. h., die 
beschriebene Transformation wird von immer wieder veränderten rechtlichen Regelungen 
beeinflusst. Auslöser dieser Dynamik sind u. a. die laufenden Überarbeitungen der OECD-Stan-
dards zu Verrechnungspreisen und die hiermit verbundene Notwendigkeit der Umsetzung ins 
nationale Recht, die laufende Rechtsprechung und dabei aufgeworfene Zweifelsfragen sowie 
die Notwendigkeit der Anpassung aufgrund veränderter ökonomischer Rahmenbedingungen. 
Dieser regulatorischen Dynamik steht das Interesse des Managements gegenüber, Stabilität in 
den Managementsystemen zu gewährleisten. Nur wenn in der Zeitreihe Informationen kon-
sistent erfasst und bewertet werden, entstehen zuverlässige Entscheidungsgrundlagen. In 

7	 Prof. Jobst Wilmanns, Steuerberater, Diplom-Kaufmann, Partner im Bereich Verrechnungspreise bei Deloitte in 
Frankfurt a. M. und Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

8	 Vgl. Wilmanns u. a., Vorwort, in: Nientimp/Wilmanns/Micker, Verrechnungspreise im Außensteuergesetz, NWB 2025.
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diesem dargestellten Umfeld sind die Kontroversen zwischen Finanzverwaltung und Steuer-
pflichtigen vorgezeichnet.

Nicht nur das Spannungsfeld zwischen der materiellrechtlichen Regulatorik und der Er-
wartungshaltung des Managements erzeugt intensive Abstimmungsprozesse, sondern auch 
die compliancebezogenen Anforderungen belasten zunehmend die gesamte Organisation 
multinationaler Konzerne. Der hohe Ressourceneinsatz und die hiermit verbundenen Auf-
wendungen werden im Lichte der Verfahrensdauer sowie ihrer Ergebnisse zunehmend hin-
terfragt. Studien zeigen mittlerweile auf, dass viele vom Gesetzgeber den Steuerpflichtigen 
auferlegten Aufbewahrungs- und Mitwirkungspflichten von der Finanzverwaltung für die Prü-
fung der Steuerpositionen nicht tatsächlich verwendet werden.9 Aufgrund der zunehmenden 
Anforderungen an die Steuerabteilungen von Konzernen bedarf es einer Weiterentwicklung 
der bestehenden Prozessorganisation, die sich auf die Durchführung von steuerlich veranlass-
ten Geschäftsprozessen konzentriert, um die Effizienz zu steigern, um die gesetzten steuer-
lichen Ziele sicherzustellen und auch den hiermit verbundenen Aufwand zu minimieren.10 Die 
Prozessorganisation im steuerlichen Bereich muss sich nach den tatsächlichen Abläufen aus-
richten, die zur Erreichung der genannten Ziele beitragen, und erfordert zunehmend flexible 
und abteilungsübergreifende Strukturen. Im Bereich der Verrechnungspreise stehen im Fokus 
die Anforderungen der Aufbewahrung von steuerrelevanten Handels- und Geschäftsbriefen 
(insbesondere Mailkorrespondenz)11, die erweiterten Mitwirkungspflichten bei Auslandsach-
verhalten (§ 90 Abs. 2 AO), die Dokumentationsanforderungen (Master und Local File) sowie 
die Transaktionsmatrix (§ 90 Abs. 3 und 4 AO), das CbC-Reporting (§ 138a Abs. 1 AO) und bei 
Betriebsstätten die Erstellung der Hilfs- und Nebenrechnung (§  3 BsGaV). Für die Erfüllung 
dieser Anforderungen sind Informationen notwendig, die vielfach verstreut in der Konzern-
organisation liegen. Insbesondere bei Unterlagen, die aus den Geschäftsbereichen (Business) 
stammen, kann vielfach nicht klar abgegrenzt werden, ob das Kriterium der »Steuerrelevanz« 
erfüllt ist. In Abhängigkeit des Prüfgebiets werden Finanzdaten aus dem externen Rechnungs-
wesen (HB-I- und HB-II-Daten) oder dem Controlling abgefragt, sowie qualitative Informatio-
nen allgemein zum Konzern, zu den Geschäftstätigkeiten und zu den jeweiligen Transaktionen. 
Der Aufwand für die Konzerne zur Erfüllung all dieser gesetzlich verankerten Anforderungen 
ist sehr hoch und ist im Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit, der tatsächlichen Verwertung 
und des Nutzens auf den Prüfstand zu stellen. In diesem Zusammenhang ist die Gesetzesini-
tiative des § 38 EGAO und die damit verbundene gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des 
risikoorientierten Prüfungsansatzes zu begrüßen. Für die Steuerpflichtigen wäre es bereits 
ein massiver Fortschritt, wenn verrechnungspreisbezogene Informationen mehr risikoorien-
tiert angefordert und die Dauer von Betriebsprüfungen und die hiermit verbundene Anzahl 
an Prüfungsanfragen erheblich gesenkt werden könnten. Dies würde auf beiden Seiten, der 
Finanzverwaltung als auch den Steuerpflichtigen, den Aufwand verbunden mit der Erfüllung 
der gesetzlichen Verpflichtungen reduzieren, ohne dass die Qualität der Zusammenarbeit 
hierdurch gemindert würde.

9	 Vgl. Wilmanns/Ebeling, Studie Tax Controversy 2024/2025, Justus-Liebig-Universität Gießen, 250307_
taxcontroversy-1.pdf; Wilmanns/Ebeling, Studie zum Verfahrensrecht in deutschen Betriebsprüfungen, ISR 11/2025, 
417.

10	 Vgl. Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Aufl. 2010, 124; www.bwl-lexikon.de/wiki/
prozessorganisation/.

11	 Vgl. BFH-Beschluss v. 30.04.2025 – XI R 15/23, BStBl 2025 II, 763.
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B.II � Steuergerechtigkeit als Maßstab für die Auslegung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes

Jobst Wilmanns12

Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle sind Bestandteil einer Ökonomieordnung, die vom 
Zusammenspiel zwischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen geprägt sind. Das Handeln 
der in diesem System verankerten Wirtschaftssubjekte kann im Extremfall vom krassen Egois-
mus oder vom Gedanken des Kollektivismus und Teilens geleitet werden.13 Das Spannungs-
feld zwischen diesen Polen wird wesentlich vom Menschenbild beeinflusst. In diesem Kontext 
untersucht die Wirtschaftsphilosophie als Bestandteil der verhaltensorientierten Betriebs-
wirtschaftslehre wirtschaftliche Abläufe auf ihren ethischen Gehalt und ihre Vereinbarkeit 
mit übergeordneten Grundsätzen und Normen, wie sie z. B. in allgemeinen Menschenrechts-
konventionen, im Grundgesetz und anderen völkerrechtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen verankert sind.14 Hieraus abgeleitet wird als Unternehmensphilosophie ein 
System von Leitmaximen verstanden, deren Ausprägung von ethischen und moralischen 
Werthaltungen bestimmt wird. Damit dient sie als eine Art »moralischer und ethischer Unter-
bau« für den Wirtschaftsprozess der Unternehmung. In ihr manifestieren sich insbesondere 
Grundeinstellungen, dass das Verhältnis der Kerngruppen (Machtträger) zu Mitarbeitern, 
Gesellschaftern, Kunden, Lieferanten sowie allgemein das Verhältnis Unternehmung-Gesell-
schaft zum Ausdruck bringen. Definiert werden können demnach u. a.:
	• das Bekenntnis zur Wirtschaftsordnung und zur gesellschaftlichen Funktion der Unterneh-

mung,
	• die Einstellung zu Wachstum, Wettbewerb und technischer Fortschritt,
	• die Rolle des Gewinns für das Unternehmen und Gesellschaft,
	• die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Gesellschaftern,
	• die akzeptierten Spielregeln und Verhaltensnormen im Rahmen der wirtschaftlichen Tä-

tigkeit der Unternehmen.15

Ethik und Moral im Wirtschaftsleben ist geprägt vom Zusammenspiel der Gestalter der Wirt-
schaftsordnung, den Wettbewerbsbedingungen, der Präzision und Umsetzbarkeit von Nor-
men, den Unternehmen sowie den handelnden Personen. Sie beruhen nicht alleine darauf, zu 
warten, dass andere handeln, sondern basiert auf Verantwortung. In diesem Kontext sind die 
o. a. Pole des egoistischen und kollektiven Verhaltens nicht nur theoretische Gebilde, sondern 
können auch in der Praxis in den unterschiedlichsten Ausprägungen angetroffen werden. Ein 
Beispiel aus dem Wirtschaftsleben für ein Unternehmen, das sich als aktives Mitglied des so-
zio-ökonomischen Systems definiert, ist die Unternehmensgruppe VAUDE unter der Leitung 
von Antje von Dewitz. Die Unternehmensphilosophie von VAUDE basiert auf den Prinzipien 

12	 Prof. Jobst Wilmanns, Steuerberater, Diplom-Kaufmann, Partner im Bereich Verrechnungspreise bei Deloitte in 
Frankfurt a. M. und Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

13	 Vgl. Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Aufl. 2010, S. 5.
14	 Vgl. Schierenbeck, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, 1989, S. 6.
15	 Vgl. Schierenbeck, a. a. O., S. 55.
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der Steigerung der Lebensqualität, der Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen weltweit 
und der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Kernaspekte dieser Philosophie sind u. a.:16

	• Verantwortung gegenüber Mensch und Natur: Wirtschaftliches Handeln basiert auf Werten 
wie Respekt, Vertrauen und Partnerschaft;

	• Berg – Wir – Vorwärts: Diese drei Grundpfeiler bilden das Leitbild, das Innovation, Team-
geist und den Anspruch, nachhaltige Wege zu gehen, vereint;

	• Verantwortungsvolles Wirtschaften: Die Unternehmensgruppe orientiert sich an der Ge-
meinwohlökonomie.

Gerade im Bereich Steuern entzweit sich die politische und öffentliche Meinung, wie die Ge-
samtsteuerlast »gerecht« auf die einzelnen Wirtschaftssubjekte und Bürger zu verteilen ist. 
Historisch haben sich zwei Theorien herauskristallisiert:17

Äquivalenztheorie: Hiernach soll die Steuer des Einzelnen das Entgelt für die beanspruch-
te Staatsleistung sein. Dahinter steckt der »sophistische« Gedanke, dass der Staat ein Zweck-
verband zu gemeinsamen Zielen ähnlich einer Handelsgesellschaft sein soll – ein Modell, das 
bereits der Geschichte zugeschrieben worden ist, doch in der heutigen Welt wieder an Be-
deutung gewinnt.

Die aristotelische Auffassung: Die Aufgabe des Staates ist »das Gute im Leben zu verwirk-
lichen«, d. h., dieser trägt die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Gemeinwohls. 
Hieraus leitet sich als heute herrschendes Steuerverteilungsprinzip die »Opfertheorie« ab, die 
im § 3 AO ihren Niederschlag gefunden hat und im Ergebnis zu einer Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit führt.

Auch international ist die Steuerordnung als Bestandteil der Wirtschaftsordnung schon 
immer Gegenstand von kontroversen Debatten gewesen. Zum einen wird gefordert, Gerech-
tigkeitserwägungen bei der Verteilung von Besteuerungsrechten stärker zu berücksichtigen. 
Zum anderen gibt es vielerlei Staaten und Unternehmensvertreter, die entsprechende Be-
steuerungssysteme als Eingriff in die staatliche Souveränität werten und damit ablehnen.

Wenn ein Smartphone-Hersteller ein neues Smartphone in Kalifornien entwickelt, dieses 
in China zusammenbauen lässt, dann an deutsche Kunden verkauft und die steuerlichen Ge-
winne überwiegend aufgrund konzerninterner Vereinbarungen in der irischen Tochtergesell-
schaft realisiert werden, stellt sich die Frage, ob dies »gerecht« ist.

Grundpfeiler einer gerechten Besteuerung ist die Orientierung an der individuellen wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Alle gesellschaftlichen Gruppen leisten gleichermaßen – je-
weils ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit entsprechend – einen Beitrag zur Finanzierung des 
Staatswesens. Ein grundlegender Eckpfeiler ist das Vertrauen in die Gerechtigkeit, d. h., die 
Steuerlast muss nachvollziehbar gestaltet und transparent verteilt sein, sodass nicht der sub-
jektive Eindruck entsteht, dass einige (zu) viel und andere (zu) wenig Steuern zahlen.18

Gerechtigkeit wird vielfach auch mit dem Begriff »fair« in Verbindung gebracht. Fair verhal-
ten sich demnach jene Steuerpflichtige, die nach dem geltenden Recht ihre Steuerlast tragen 
bzw. bezahlen, ohne dass sie diese durch steuerminimierende, wenn auch legale Strukturie-

16	 https://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com/de/ueber-vaude/philosophie/unternehmensphilosophie.
17	 Vgl. Haberstock, Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 7. Aufl. 1989, S. 31.
18	 Vgl. Hölscher, Geleitwort, in: Steuermoral und Steuervollzug, ifst 548 (2023), 1.
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rungen ihrer Aktivitäten so weit wie möglich reduziert haben.19 Dass vielfach eine erfolgreiche 
Umgehung der Steuergesetze möglich ist, wird als Defizit des Rechts wahrgenommen. Die 
grundlegende Frage, die sich stellt, ist, wie mit aufgedeckten Defiziten des geltenden Rechts 
und der Anwendung umgegangen wird.

Es erscheint problematisch, wenn der Staat oder jene Institutionen, die für die Ausgestal-
tung des Steuer- und Völkerrechts zuständig sind, den identifizierten Defiziten nicht durch Än-
derungen des materiellen Rechts begegnen, sondern sie indirekt reguliert, indem sie versucht, 
die moralische Missbilligung in der Gesellschaft als Druckmittel einzusetzen.20 Das Instrument 
Country-by-Country Reporting (CbCR) ist ein exemplarisches Beispiel. Das eigentliche CbCR 
soll den Finanzbehörden mehr Transparenz zur verwirklichten Steuerpolitik multinationaler 
Konzerne geben und dient maßgeblich der Risikoevaluierung im Verhältnis multinationaler 
Konzerne und den jeweiligen Steuerbehörden. Dagegen ist die Zielsetzung der neu eingeführ-
ten Publizität des CbCR (Public CbCR) die genannte Öffentlichkeitswirksamkeit zu erfüllen. 
Osterloh-Konrad sieht aus zwei Gründen dies zu Recht als Irrweg:21

Es bedarf nach wie vor der Mühe, den Sinn und Zweck konkreter Steuergesetze (Telos der 
Norm) aufzuspüren, um die Frage zu beantworten, ob ein bestimmter Steuervorteil dem Ge-
setz widerspricht oder nicht. Der Gesetzgeber hat hier eine besondere Verantwortung, Gesetze 
derart zu verfassen, dass sie präzise, verständlich und anwendbar sind. Gerade in den Rege-
lungen zu Verrechnungspreisen werden viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, die der 
Konkretisierung bedürfen. Die Funktions- und Risikoanalyse ist ein Herzstück der Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes. Dieser Analyse liegen die Konzepte des Risikokontrollansat-
zes und bei immateriellen Werten der sog. DEMPE-Ansatz zugrunde. Die genannten Ansätze 
spiegeln die Anforderungen an »Economic Substance« wider, bedürfen jedoch einer weiteren 
Konkretisierung. Die mangelnde Präzisierung darf nicht durch das moralische Bauchgefühl 
der Allgemeinheit und der Finanzbehörde ersetzt werden. Genau dies droht aber zu passieren, 
wenn der Staat sich der moralischen Verurteilung durch die Allgemeinheit, durch NGOs oder 
anderen Interessensvertreter bedient, um Steueraufkommen zu sichern.22 Die Einführung des 
Public CbCR erscheint dieser öffentlichen, moralischen Kontrolle zu dienen, und behindert die 
sorgfältige, rechtliche Auseinandersetzung zwischen Finanzbehörden und Steuerpflichtigen 
insbesondere in Betriebsprüfungen.

In Staaten, in denen die Schaffung von Rechtsnormen Ausfluss demokratischer Mehrheits-
bildungsprozesse und die Gewaltenteilung gewährleistet ist, sollten Rechtsnormen eine Form 
von Objektivität widerspiegeln. Die Staatsbürger erkennen die objektive Geltung von Normen 
an, die diese Prozesse durchlaufen haben, eben weil sie ihn durchlaufen haben.23 Der Staat 
hat jedoch die besondere Pflicht, die intrinsische Motivation des Steuerpflichtigen zur Steuer-
zahlung durch Systemverbesserungen zu erhöhen oder durch steuerliche Compliance-Anfor-
derungen derart zu gestalten, dass bei einem Verstoß die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Nachteile erzieherische Wirkungen entfalten.

Auch wenn sich die gegenwärtige Debatte im internationalen politischen Umfeld als 
schwierig erweist, so besteht nach wie vor die Notwendigkeit, die internationale Steuerord-

19	 Vgl. Osterloh-Konrad, Steuermoral und Steuerrecht, in: Steuermoral und Steuervollzug, ifst 548 (2023), 6.
20	 Vgl. Osterloh-Konrad, a. a. O., 16.
21	 Vgl. Osterloh-Konrad, a. a. O., 16 ff.
22	 Vgl. Osterloh-Konrad, a. a. O., 16.
23	 Vgl. Osterloh-Konrad, a. a. O., 17.
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nung – maßgeblich geprägt durch das OECD-Musterabkommen und die hiermit verbundenen 
Kommentare und Richtlinien – aufgrund der zunehmenden Vernetzung von Wertschöpfungs-
ketten, der wachsenden Mobilität der Steuerzahler (u. a. ein neues Wirtschaftsmodell sind die 
sog. »digitalen Nomaden«) und des Kapitals sowie aufgrund des Einflusses der Digitalisierung 
und KI auf bestehende Geschäftsmodelle anzupassen.24

Ein zentraler Anknüpfungspunkt der Debatte zur (internationalen) Steuergerechtigkeit ist 
die Frage, wie der Wertschöpfungsbegriff zu definieren ist. Die Besteuerungsrechte so zu ver-
teilen, dass sie mit den Wertschöpfungsbeiträgen im Einklang stehen, erscheint auf den ersten 
Blick nachvollziehbar, doch bei der Konkretisierung des Leitgedankens mangelt es an einem 
einheitlichen Verständnis. Die Problemstellung illustriert das o. a. Beispiel. Übergeordnetes 
Ziel des von der OECD veröffentlichten BEPS-Aktionsplans ist es, dass die Besteuerung am 
Ort der unternehmerischen Tätigkeit und wirtschaftlichen Wertschöpfung erfolgt. Zu diesem 
Zweck sollen der schädliche Steuerwettbewerb zwischen den Staaten eingeschränkt werden 
und künstliche Verlagerungen mit dem alleinigen Ziel der Steuerersparnis nicht mehr möglich 
sein.25 Die OECD hat mit diesem Grundprinzip einen Eckpfeiler für die internationale Besteue-
rung geschaffen, der insbesondere den Spielraum der Ausgestaltung der Substanz wesentlich 
eingeschränkt, aber nicht final bestimmt hat. Ausfluss dieses Grundprinzips ist u. a. der sog. 
»Control-over-Risk Approach« (auf deutsch: Risikokontrollansatz). Die Weiterentwicklung, 
Ausgestaltung und Operationalisierung dieses Ansatzes erscheint – insbesondere im Hinblick, 
mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen –, neben der Frage der Mindestbesteuerung eine der 
Kernherausforderungen der nächsten Jahre zu sein.

Im Bewusstsein vieler kontroverser Debatten kommt nach wie vor der Fremdvergleichs-
grundsatz in seinem theoretischen Ansatz den betriebswirtschaftlichen Überlegungen zur 
Bestimmung von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen im Konzern am 
nächsten. Der Ansatz, dass Verrechnungspreise auf einer transaktionalen Basis zu bestimmen 
sind – wie unter fremden Dritten bei vergleichbaren Bedingungen –, folgt den ökonomischen 
Grundprinzipien. Die Betriebswirtschaftslehre ist jedoch von Marktverhältnissen gekenn-
zeichnet, d. h. dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage und hiermit verbundenen Verhand-
lungspositionen, die in der Form innerhalb der Konzerne nicht nachgebildet werden können. 
Vielmehr gilt es, die wirtschaftliche Realität der konkreten Gegebenheiten und Umstände der 
verbundenen Unternehmen sachgerecht zu bewerten, und zwar unter der Maßgabe eines 
normalen Marktgeschehens. Normen sind daran zu messen, dass diese hinreichend präzise 
definiert, verständlich und anwendbar sind. Diese sind gleichermaßen am Verhältnis Auf-
wand (Bürokratie) und Nutzen zu messen. Der OECD ist zuzustimmen, dass eine Abkehr vom 
Fremdvergleichsgrundsatz zur Aufgabe der oben beschriebenen und als vernünftig erkannten 
theoretischen Grundlagen führe und den internationalen Konsens gefährde, wodurch sich das 
Doppelbesteuerungsrisiko wesentlich erhöhen würde.26 Bemühungen zur Vereinfachung der 
Umsetzung und Prüfung von Verrechnungspreisen sind im Kontext der Verwirklichung von 
mehr Steuergerechtigkeit zu begrüßen. Dazu zählen etwa Richtlinien, mit der ein System für 
eine gemeinsame Bemessungsgrundlage zur Besteuerung der Gesellschaften eingeführt und 

24	 Vgl. Stark, Forschungsbericht 2020, Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen München, 
Internationale Steuergerechtigkeit; und Stark, Verteilungsgerechtigkeit als Prinzip des internationalen Steuerrechts, 
StuW 2019, 96 (1), 71–84.

25	 Vgl. Bundesfinanzministerium, Überblick über das BEPS-Projekt von OECD und G20.
26	 Vgl. OECD-VPL 2024, OECD 2024, Tz. 1.15.
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Vorschriften für die Berechnung und Anwendung dieser Bemessungsgrundlage festgelegt 
werden sollen,27 oder auch verfahrensrechtliche Ansätze wie die Umsetzung von risikoorien-
tierten Prüfungen.28

B.III � Der Fremdvergleich und die Doppelbesteuerung: Historisches 
im Gegenwärtigen

Björn Heidecke29

B.III.1 � Historische Entwicklung des Fremdvergleichs

Der Fremdvergleichsgrundsatz gehört zu den tragenden Strukturprinzipien des internatio-
nalen Steuerrechts. Er dient der Sicherstellung einer sachgerechten Gewinnabgrenzung zwi-
schen Staaten und soll verhindern, dass verbundene Unternehmen durch nicht marktübliche 
Gestaltungen steuerliche Bemessungsgrundlagen verzerren. Seine Entstehung ist eng mit 
den frühen Arbeiten des Völkerbundes aus den 1930er-Jahren verbunden. Er wurde durch die 
OECD in den 1960er-Jahren weiter entwickelt und kodifiziert.

B.III.1.1 � Die Arbeiten des Völkerbundes als Ursprung des Fremdvergleichs
Die Ursprünge des Fremdvergleichsgrundsatzes reichen in die 1930er-Jahre zurück und sind 
maßgeblich den steuerrechtlichen Arbeiten des Völkerbundes30 zu verdanken. In dem Report 
des Völkerbundes von 1923 wurden Grundprinzipien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
diskutiert.31 Carroll (1933) hat im Auftrag der League of Nations eine Studie geliefert,32 die die 
Zuordnung von Besteuerungssubstrat in Ländern analysiert. Er stellte fest, dass »Tax collec-
tors complain that sometimes enterprises take the rate of various countries into and fix the 
transfer price from the factory to a selling establishment at so high a figure as to show little 
or no profit in the books of the sales branch.«33 Er hat zwei Ansätze beobachtet, die Staaten 
eingeführt haben, um dem zu begegnen: den Formelansatz (Formulary Apportionment) und 
den Separate-Accounting-Ansatz. Während der Formelansatz auf eine schematische Auf-
teilung des Gesamtgewinns abzielte, knüpfte der Separate-Accounting-Ansatz an die recht-
liche Selbständigkeit der einzelnen Konzerngesellschaften an und erforderte eine Korrektur 
konzerninterner Preise anhand hypothetischer Marktbedingungen. Unter Berücksichtigung 
der Arbeiten von Carroll entschied sich der Völkerbund zugunsten des Separate-Accounting-

27	 Vgl. Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, EUR-Lex.
28	 § 38 EGAO.
29	 Dr. Björn Heidecke, Diplom-Volkswirt, Partner im Bereich Verrechnungspreise bei Deloitte in Hamburg.
30	 Der Völkerbund (engl. League of Nations) wurde 1920 durch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs gegründet. Aus 

ihr ist nach dem Zweiten Weltkrieg die UN entstanden; vgl. League of Nations in: Britannica, abgerufen: https://www.
britannica.com/topic/League-of-Nations.

31	 Vgl. League of Nations, Report on Double Taxation, 1923.
32	 Vgl. Carroll, Methods of Allocation Taxable Income, 1933.
33	 Carroll, Methods of Allocation Taxable Income, 1933, S. 12.
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Ansatzes.34 Er fordert einen Fremdvergleichsgrundsatz – »The fundamental principle laid 
down is that, for tax purposes, permanent establishments [Anmerkung: Hier sind rechtliche 
Einheiten gemeint] must be treated in the same manner as independent enterprises operating 
under the same or similar conditions, with the corollary that the taxable income of such esta-
blishments is to be assessed on the basis of their separate accounts«35. In einem Mustertext für 
ein Doppelbesteuerungsabkommen konkretisiert die League of Nations in Art. 3 weiter: »If an 
establishment does not produce an accounting showing its own operations, or if the accoun-
ting produced does not correspond to the normal usages of the trade in the country where 
the establishment is situated, or if the rectifications provided for in the preceding paragraph 
cannot be effected, or if the taxpayer agrees, the fiscal authorities may determine empirically 
the business income by applying a percentage to the turnover of that establishment. This per-
centage is fixed in accordance with the nature of the transactions in which the establishment 
is engaged and by comparison with the results obtained by similar enterprises operating in 
the country.«36

Zusammenfassend wurde schon in den 1930er-Jahren von der League of Nations als einer 
Vorgängerorganisation der UN der Fremdvergleich zum Maßstab der Gewinnzuordnung für 
steuerliche Zwecke erhoben. Der Carroll Report ist sehr detailliert – auch was methodische 
Überlegungen betrifft. Die League of Nations sind in der Formulierung des Artikels im Muster-
abkommen sehr konkret und denken bereits eine umsatzbasierte Analyse der Fremdüblich-
keit an. Sie stellen auf das einzelne Land ab.

B.III.1.2 � Kodifizierung durch die OECD
Die OECD hat kurz nach ihrer Gründung Anfang der 1960er-Jahre den Fremdvergleich als zen-
tralen Maßstab der internationalen Gewinnabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen 
akzeptiert. Seine bis heute maßgebliche dogmatische Grundlage wurde mit dem OECD-Mus-
terabkommen von 1963 geschaffen, das die Vorarbeiten der League of Nations aufgriff und 
in einen dauerhaft angelegten multilateralen Rahmen überführte.37 Mit Art. 9 OECD-MA 1963 
kodifizierte die OECD den Fremdvergleich als völkerrechtlich abgestützten Korrekturmaßstab 
für konzerninterne Leistungsbeziehungen. Danach sind Gewinne steuerlich zu berichtigen, 
wenn zwischen verbundenen Unternehmen Bedingungen vereinbart werden, die von jenen 
unabhängiger Marktteilnehmer abweichen.38 Der Fremdvergleich war dabei primär als Abgren-
zungsinstrument zwischen nationalen Steuerhoheiten konzipiert. Er diente der Vermeidung 
von Doppelbesteuerung, nicht jedoch der vollständigen ökonomischen Abbildung integrier-
ter Konzernwertschöpfung. Charakteristisch für diese frühe Phase ist die bewusst abstrakte 
und offene Normstruktur, die auf methodische Konkretisierungen weitgehend verzichtete.39 
Die OECD knüpft konsequent an den Separate-Entity-Ansatz an. Multinationale Unternehmen 
werden steuerlich nicht als wirtschaftliche Einheit, sondern als Summe rechtlich selbstän-
diger Unternehmen betrachtet, deren Leistungsbeziehungen nach Maßgabe hypothetischer 

34	 Vgl. League of Nations Fiscal Committee, Report to the Council on the Fourth Session of the Committee, 1933.
35	 Vgl. League of Nations Fiscal Committee, Report to the Council on the Fourth Session of the Committee, Nr. II, 2.
36	 Vgl. League of Nations Fiscal Committee, Report to the Council on the Fourth Session of the Committee, Annex, Art. 3.
37	 Vgl. OECD, Draft Double Taxation Convention on Income and Capital, 1963.
38	 Vgl. Art. 9 OECD-MA 1963.
39	 Vgl. Vogel/Lehner, DBA, 7. Aufl. 2021, Art. 9 Rn. 1 ff.
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Marktbedingungen zu bewerten sind.40 Alternative Konzepte, insbesondere formelbasierte Ge-
winnaufteilungsmodelle, wurden trotz ihrer administrativen Vorteile bewusst nicht weiterver-
folgt. Die Entscheidung zugunsten des Fremdvergleichs stellt einen normativen Kompromiss 
dar, der die Anschlussfähigkeit an nationale Steuersysteme und bestehende Abkommenspra-
xis sicherstellen sollte.41 In den Folgejahren wurde der Fremdvergleich durch die OECD weni-
ger fortentwickelt als vielmehr konsolidiert und stabilisiert. Das OECD-Musterabkommen 1977 
bestätigte Art. 9 in nahezu unveränderter Form und verfestigte den Fremdvergleich als inter-
nationalen Standard.42

Gleichzeitig nahm die praktische Bedeutung konzerninterner Verrechnungspreise erheb-
lich zu. Die zunehmende wirtschaftliche Integration multinationaler Unternehmen offenbarte 
erste Spannungen zwischen der formalen rechtlichen Selbständigkeit der Konzerngesellschaf-
ten und ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Verflechtung.43 Mit dem OECD-Bericht »Transfer 
Pricing and Multinational Enterprises« (1979) begann eine systematischere Auseinanderset-
zung mit der praktischen Anwendung des Fremdvergleichs.44 Der Fremdvergleich entwickelte 
sich damit von einer primär abkommensrechtlichen Grundnorm zu einem zunehmend admi-
nistrativ und methodisch geprägten Steuerungsinstrument. Diese Entwicklung markiert den 
Übergang zu den späteren Transfer Pricing Guidelines, ohne jedoch die seit 1963 bestehende 
konzeptionelle Grundentscheidung zugunsten des Fremdvergleichs infrage zu stellen.45 Seine 
Offenheit ermöglichte internationale Akzeptanz und Flexibilität, bildete jedoch zugleich den 
Ausgangspunkt für die spätere zunehmende Komplexität der Verrechnungspreisregeln.

B.III.1.3 � Aufnahme in deutsches Steuerrecht
Der Carroll Report fasste 1933 knapp auch den damals vorfindlichen Ansatz in Deutschland 
zusammen: »In the laws of Germany, there is found a provision that, when necessary, the in-
come can be estimated by a comparison with similar independent enterprises, provided the 
amount is equivalent to interest at the current rate on the capital invested in the local estab-
lishment.«46 Das noch vage Konzept des Fremdvergleichs wurde 1972 mit der Einführung des 
§ 1 AStG deutlich konturierter. § 1 AStG übernimmt den Fremdvergleich als Maßstab für die 
Einkünftekorrektur bei grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehen-
den Personen und steht in unmittelbarer Traditionslinie zu Art. 9 OECD-MA.47 Die Norm des § 1 
AStG wurde im Zeitverlauf deutlich ausgebaut. Zu nennen sind beispielhaft die Regelungen 
zur Funktionsverlagerung (ab 2008), die Ergänzung des AOA in § 1 Abs. 5 AStG (ab 2012), die 
Übernahme des DEMPE-Konzepts im § 1 Abs. 3c AStG (ab 2022) sowie die Ausführungen zu Fi-
nanztransaktionen in § 1 Abs. 3d und 3e AStG (ab 2025). Die deutsche Gesetzgebung orientiert 
sich hierbei fortwährend an den Arbeiten der OECD. Der Fremdvergleich ist aber weiterhin 
Korrekturmaßstab zu Beginn des § 1 Abs. 1 AStG und formt mithin die deutsche Verrechnungs-
preispraxis.

40	 Vgl. Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, 2. Aufl. 2013, S. 109 ff.
41	 Vgl. Avi-Yonah, International Tax as International Law, 2007, S. 153 ff.
42	 Vgl. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 1977.
43	 Vgl. Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 4. Aufl. 2017, Rn. 17.61 ff.
44	 Vgl. OECD, Transfer Pricing and Multinational Enterprises, 1979.
45	 Umfassend zu den OECD-Guidelines Heidecke et al., Neue OECD Transfer Pricing Guidelines 2022: Much ado about 

nothing? Synoptische Auswertung und Einordnung seit 1979, ISR 2022, 11 (3).
46	 Carroll, Methods of Allocation Taxable Income, 1933, S. 57.
47	 Vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/Baumhoff, Außensteuerrecht, § 1 AStG Rn. 4 ff.
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B.III.2 � Zieldimensionen des Fremdvergleichs
B.III.2.1 � Steuerliche Dimension
Aus steuerlicher Sicht dient der Fremdvergleich primär der sachgerechten Zuordnung von 
Gewinnen zu den beteiligten Rechtsträgern und folglich von Besteuerungssubstrat. Zent-
rales Ziel ist die Vermeidung von Gewinnverlagerungen durch nicht fremdübliche Preise in 
konzerninternen Liefer-, Leistungs- oder Finanzierungsbeziehungen. Der Fremdvergleich be-
rücksichtigt die übernommenen Funktionen, die getragenen Risiken und die eingesetzten 
Wirtschaftsgüter der beteiligten Unternehmen. Durch die Orientierung an diesen wirtschaft-
lichen Realitäten wird indirekt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Es wird 
vermieden, dass eine künstliche Besteuerung losgelöst von der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit durch verzerrende Verrechnungspreise erfolgt. Damit fördert der Fremdvergleich 
die Befolgung des wirtschaftlichen Leistungsfähigkeitsprinzips, welches vom Bundesver-
fassungsgericht aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz abgeleitet wird.48 Darüber hinaus verfolgt der 
Fremdvergleich das Ziel der Rechtssicherheit und Prüfbarkeit. Durch weitgehend internatio-
nalen Konsens um den Fremdvergleich als Zuordnungsregelung in nationalen Normen und 
Doppelbesteuerunsgabkommen liefert er – zumindest in der Theorie – eine gute Grundlage 
für die Vermeidung einer Doppelbesteuerung und dient damit der Rechtssicherheit. Durch an-
geglichene wenn auch nicht identische Dokumentationsvorschriften ist die Anwendung des 
Fremdvergleichs prüfbar. Eine nachvollziehbare Fremdvergleichsanalyse bildet die Grundlage 
für die Verrechnungspreisdokumentation.

B.III.2.2 � Controlling-Dimension
Neben der steuerlichen Dimension kommt dem Fremdvergleich aus Controlling-Perspektive 
Bedeutung zu. Schon Schmalenbach (1928) betonte, dass innerbetriebliche Leistungsver-
rechnung nicht willkürlich erfolgen dürfe, sondern an objektiven Wertmaßstäben auszurich-
ten sei. In seiner dynamischen Bilanztheorie und seinen Arbeiten zur Kostenrechnung fordert 
Schmalenbach, dass interne Preise die wirtschaftliche Realität abbilden müssen, um eine 
sachgerechte Erfolgsermittlung und Steuerung zu ermöglichen.49 Aus Controlling-Sicht ist der 
Fremdvergleich ein Instrument zur realistischen Abbildung der Wirtschaftlichkeit einzelner 
Unternehmensbereiche. Durch marktorientierte interne Preise werden Leistungen verursa-
chungsgerecht bewertet und die Erfolgsbeiträge einzelner Organisationseinheiten vergleich-
bar gemacht.50 Ein wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Quersubventionierungen. Werden 
interne Leistungen nicht fremdüblich bewertet, können ineffiziente Bereiche verdeckt unter-
stützt werden, während leistungsfähige Einheiten benachteiligt erscheinen.51 Fremdübliche 
Verrechnungspreise erhöhen dagegen die Transparenz und fördern Kosten- und Leistungsbe-
wusstsein. Zudem unterstützt der Fremdvergleich Investitionsrechnungen, Make-or-Buy-Ent-
scheidungen oder Standortvergleiche basieren auf marktnahen Daten.52 Schließlich trägt der 
Fremdvergleich zur Anreizkompatibilität von Steuerungs- und Vergütungssystemen bei. Wenn 
Bereichsleiter anhand fremdüblicher Ergebnisse beurteilt werden, spiegeln Erfolgskennzah-

48	 Vgl. z. B. BVerfG-Beschluss v. 29.05.1990 – 1 BvL 20/84.
49	 Vgl. Schmalenbach, Dynamische Bilanz, 1928.
50	 Vgl. Horváth, Controlling. 14. Aufl., 2021.
51	 Vgl. Ewert/Wagenhofer, Interne Unternehmensrechnung, 2020.
52	 Vgl. Küting/Weber (Hrsg.), Handbuch der Konzernrechnungslegung.
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len ihre tatsächliche Leistung wider, was Leistungsorientierung und Akzeptanz des Control-
ling-Systems stärkt.

B.III.3 � Entstehung Doppelbesteuerung

Unter Doppelbesteuerung versteht man die mehrfache steuerliche Belastung desselben 
Steuerpflichtigen oder desselben wirtschaftlichen Vorgangs durch vergleichbare Steuern. 
Bei einer juristischen Doppelbesteuerung wird derselbe Steuerpflichtige mit demselben Ein-
kommen in mehreren Staaten besteuert. Eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung liegt vor, 
wenn dasselbe Einkommen bei verschiedenen Steuerpflichtigen besteuert wird. Theoretisch 
problematisch ist Doppelbesteuerung, weil sie dem Leistungsfähigkeitsprinzip widerspricht: 
Die steuerliche Belastung übersteigt die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Für 
Unternehmen führt sie zu einer höheren Belastung.

Bei Verrechnungspreisen entsteht eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung, wenn die Staa-
ten die gleiche Transaktion unterschiedlich beurteilen: Wenn ein Staat einen höheren Umsatz 
fordert, als der andere Staat den Aufwand taxiert. Dies liegt dann nicht an dem Fremdver-
gleich als Konzept, sondern an einer unterschiedlichen Auslegung bzw. Anwendung, welcher 
Betrag der fremdübliche Preis ist. Es ist also weniger ein konzeptionelles, denn ein normatives 
Problem. Auslegungs- bzw. Anwendungsunterschiede verstärken sich durch:
	• Uneinheitliche oder fehlende Drittdaten: Vergleichbare Marktpreise fehlen häufig, insbe-

sondere bei immateriellen Wirtschaftsgütern und Konzerndienstleistungen, sodass die-
selbe Transaktion unterschiedlich bewertet wird; etwa durch Zugriff auf unterschiedliche 
Daten und durch die Verwendung hilfsweiser Daten.

	• Bewertungsunsicherheit: Die Bestimmung eines fremdüblichen Preises ist mit Ermessens-
spielräumen verbunden. Unterschiedliche Steuerbehörden bzw. auch verschiedene Ver-
waltungsangestellte üben dies unterschiedlich aus – ggf. auch interessengeleitet.

	• Fehlende Ausbildung: In unterschiedlichen Ländern fehlt häufig eine gute Ausbildung der 
Steuerbehörden. Dies kann dazu führen, dass keine saubere ökonomische Analyse durch-
geführt wird, die dem Fremdvergleich entspricht. Dies gilt bei grundlegenden Themen wie 
der Anwendung von Benchmarkstudien und der Ermittlung von Serviceentgelten aber 
umso stärker für komplexe und komplizierte Transaktionen wie Lizenzen und Darlehen.

	• Kein fremdüblicher Preis: Steuerpflichtige setzen Preise an, die nicht fremdüblich sind. 
Dies mag in einem Staat akzeptiert werden, wenn der fremdübliche Preis zu einem höhe-
ren Steuersubstrat führt. Der Grund für nicht fremdübliche Preise kann verschieden sein. 
Zu beobachten sind mangelnde Erfahrung in der Preissetzung, bewusst falsche Preisset-
zung oder schlicht das Übersehen der Transaktionen bzw. mangelnde Würdigung.

B.III.4 � Vermeidung Doppelbesteuerung

Eine Doppelbesteuerung kann vor ihrer Entstehung vermieden werden. In Anlehnung an die 
Überlegungen aus Kapitel B.III.3 soll auf Möglichkeiten der Vermeidung von Auslegungs- und 
Anwendungsunterschieden eingegangen werden. Eine Absicherung ist durch ein Vorabver-
ständigungsverfahren möglich. Sofern bereits eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung vor-
liegt, kann sie über ein Verständigungsverfahren oder eine unilaterale Maßnahme abgebaut 
werden. Abschnitt B.III.4.2 zeichnet zwei Ansätze nach.
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B.III.4.1 � Vermeidung von Auslegungs- und Anwendungsunterschieden
Ausgehend von den Ursachen der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung können verschiedene 
Ansätze gefunden werden, die Doppelbesteuerung gar nicht erst entstehen zu lassen.
	• Uneinheitliche oder fehlende Drittdaten: Um den Mangel an Drittdaten zu lösen, sind 

Steuerpflichtige und die Verwaltung in vielen Fällen auf Datenbankanbieter angewiesen. 
Sofern Datenbankanbieter Regionen oder Transaktionen nicht aufnehmen, wird es kaum 
möglich sein für Steuerpflichtige Unterlagen beizubringen. In einigen Ländern gibt es 
Daten, es fehlt aber an einer systematischen Aufarbeitung. Es gibt aber auch viele Trans-
aktionen wie Konzerndienstleistungen, die Erbringung von Handelsvertreterleistungen 
und die Nutzungsüberlassung von immateriellen Werten, die so nicht oder kaum zwi-
schen Dritten zu beobachten sind oder zumindest keine Daten öffentlich zugänglich sind. 
Auch interne Transaktionen sind oft nicht vergleichbar, wenn sie überhaupt vorliegen. In 
dem Fall kann die Fremdvergleichsanalyse schwierig quantifiziert werden. Um dennoch 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollten die Steuerpflichtigen ihre Analyse gut do-
kumentieren und die Analyseschritte offenlegen einschließlich der Begründung, warum 
die Daten ausgewählt wurden, sodass immerhin noch eine zumindest eingeschränkte Ver-
gleichbarkeit vorliegt. Hierbei kann der Steuerpflichtige auf ökonomische Denkansätze 
zurückgreifen, wenn es an empirischen Anhaltspunkten fehlt. Der § 1 AStG gibt mit dem 
hypothetischen Fremdvergleich Raum dafür. Die Betriebsprüfung sollte den Mangel an 
Drittdaten für einzelne Transaktionen in ihrer Überprüfung berücksichtigen und die öko-
nomischen Überlegungen des Steuerpflichtigen nachvollziehen. Sie kann hier gleichwohl 
eine gute Begründung und Dokumentation einfordern.

	• Bewertungsunsicherheit: Anknüpfend an die fehlenden Drittdaten bedürfen vorfindliche 
Drittdaten oft einer Interpretation. Um das latente Konstrukt »Fremdüblichkeit« zu ana-
lysieren, bedarf es einer Interpretation, weil die »Fremdüblichkeit« als Parametermodell 
im Sinne der Messtheorie nicht offensichtlich zu beobachten ist.53 Es besteht kein Konsens 
über Maßeinheiten, wie es z. B. beim Gewicht eines Sacks Kartoffeln oder der Länge eines 
Tisches der Fall ist. Im letzteren Fall kann ein Fundamentalmodell als Messmodell ange-
wandt werden, da weltweit anerkannte, instrumentell operationalisierte Dimensionierun-
gen wie Kilogramm, Meter und Grad vorliegen. Die OECD versucht durch ihre Ausführungen, 
dem zu begegnen und zu standardisieren. Dies kann aber nur bedingt gelingen, weil das zu 
messende Konstrukt »Fremdüblichkeit« latent bleibt. In dem Fall kommt dem Messenden 
ein hohes Gewicht bei der Würdigung zu. Er hat die Messung, d. h. seine Fremdüblichkeits-
analyse, gut zu dokumentieren. Ähnliches gilt für die mit der Analyse verbundenen Be-
urteilungen z. B. die Klassifizierung einer Gesellschaft in »Routine« oder »Entrepreneur«. 
Auch dies sind abstrakte Variablen, die nur über ein Parametermodell erfasst werden kön-
nen. Im Rahmen der Beweislastverteilung kann die Verwaltung nur bei offensichtlichen 
Schwächen korrigieren, wenn sie einen wahrscheinlicheren Wert präsentieren kann. Dies 
führt zu der Empfehlung, die Analyse nebst den Annahmen gut zu dokumentieren, sodass 
die Verwaltung eine Überprüfung im Rahmen der Beweislastregeln durchführen kann.
Daneben können Bewertungsunsicherheit über Vorabverständigungen mit der Verwal-
tung erzielt werden. § 89a AO bietet in Deutschland die Möglichkeit eines bilateralen Vor-
abverständigungsverfahrens, sofern ein Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt: »Bei 

53	 Vgl. zur Messtheorie etwa Jongebloed, in: Bank, Vom Wert der Bildung, 2025.
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Anwendbarkeit eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, welches ein 
Verständigungsverfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und einem anderen Staat oder Hoheitsgebiet (Vertragsstaat) 
vorsieht, kann die zuständige Behörde nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 des Finanzverwaltungs-
gesetzes im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder der 
von dieser beauftragten Behörde nach den Bestimmungen dieser Vorschrift auf Antrag 
eines Abkommensberechtigten (Antragsteller) ein zwischenstaatliches Verfahren über 
die steuerliche Beurteilung von genau bestimmten, im Zeitpunkt der Antragstellung noch 
nicht verwirklichten Sachverhalten für einen bestimmten Geltungszeitraum, der in der Re-
gel fünf Jahre nicht überschreiten soll, mit der zuständigen Behörde des anderen Vertrags-
staates einleiten (Vorabverständigungsverfahren).« Die folgende Abbildung illustriert die 
Nutzung von derartigen Verfahren für 2024. Es sind recht wenig Verfahren beantragt wor-
den. Zudem ist die Bearbeitungszeit sehr lang und beträgt im Durchschnitt mehr als vier 
Jahre. In der Praxis gibt es in Deutschland immer noch wenig Vorabverständigungen. Es 
ist wünschenswert, dass Unternehmen und Verwaltung die Möglichkeit häufiger prüfen, 
um eine mögliche Doppelbesteuerung vorab zu vermeiden, die in vielen Fällen aus Bewer-
tungsunsicherheiten der Fremddaten bzw. anderer latenter Konstrukte wie der Funktions-
zuordnung oder aus dem Mangel an Fremddaten stammen.
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Abbildung 1: Statistik zu Vorabverständigungsverfahren54

54	 OECD, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/map-statistics/map-statistics-
germany.pdf.
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	• Fehlende Ausbildung: Um die fehlende Ausbildung aufseiten der Verwaltung zu reduzieren, 
sind Fortbildungen ein wichtiges Instrument. Mit der Bundesfinanzakademie hat Deutsch-
land hier ein sehr gutes System geschaffen. Es fehlt gleichwohl häufig an einer fundierten 
ökonomischen Ausbildung etwa zu Konzepten wie Marktmacht, Statistik und Preisbildung 
an freien Märkten, um die Fremdüblichkeitsanalyse bewerten zu können. Es ist ratsam, 
das Curriculum der Grundausbildung diesbezüglich zu überdenken. Ebenso dienlich ist 
ein reger Austausch zwischen Verwaltung, Wissenschaft und Unternehmen bzw. Beratern, 
um unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren und die Überlegungen des Gegenübers 
besser nachvollziehen zu können.

	• Kein fremdüblicher Preis: Ähnliches ist bei Unternehmen zu beobachten, bei denen es 
oft an einer breiten Ausbildung bzgl. der Materie »Fremdüblichkeit« fehlt. Dies führt dann 
zu einer falschen Anwendung der Analyse. Die Weiterbildung der Mitarbeiter in diesem 
Spezialgebiet ist ratsam. Eine sehr gute Veranstaltung liefert hier die WU Wien mit der 
jährlichen Verrechnungspreistagung. Es sollte durch die Unternehmen aber auch Zeit ein-
geräumt werden, sich weiterzubilden  – etwa durch die Lektüre von Fachbeiträgen oder 
das Verfolgen von Webcasts oder schlicht durch den Austausch mit der Community. Neben 
der fehlenden Ausbildung werden oft Preise falsch gesetzt, weil es an Datengrundlagen 
fehlt z. B. mit Blick auf die Verrechnung von Managementleistungen. Die Steuerabteilun-
gen sind auf Controlling und die Finanzabteilung angewiesen. Um Doppelbesteuerung zu 
vermeiden, sollten Unternehmen frühzeitig in eine gute Datengrundlage investieren und 
den Austausch zwischen den Fachbereichen fördern. Wenn der fremdunübliche Preis Er-
gebnis einer bewussten Entscheidung ist, ist die Doppelbesteuerung in Kauf genommen.

B.III.4.2 � Abbau wirtschaftliche Doppelbesteuerung
Die Vermeidung von Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist insbe-
sondere im Bereich der Verrechnungspreise von zentraler Bedeutung. Ausgangspunkt hier-
für sind die Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), die sich in ihrer Struktur regelmäßig am 
OECD-Musterabkommen (OECD-MA) orientieren. Für Verrechnungspreisfälle ist vor allem 
Art.  9 OECD-MA maßgeblich, der den Fremdvergleichsgrundsatz normiert. Danach sind Ge-
winne zwischen verbundenen Unternehmen so zu ermitteln, wie sie zwischen voneinander 
unabhängigen Dritten vereinbart worden wären. Nimmt ein Staat eine gewinnerhöhende 
Verrechnungspreiskorrektur vor (sog. Primärkorrektur), ohne dass der andere Staat eine ent-
sprechende Gegenkorrektur vornimmt, kann es zu einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung 
kommen. Zur Beseitigung solcher Fälle sehen die DBA das Verständigungsverfahren nach 
Art. 25 OECD-MA vor, in dessen Rahmen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten ver-
suchen, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Ein Anspruch auf Einigung oder auf ein ver-
bindliches Ergebnis besteht jedoch nicht immer, sodass Doppelbesteuerungen in der Praxis 
teilweise fortbestehen. Das einzelne Doppelbesteuerungsabkommen ist zu prüfen, ob die Ei-
nigung verpflichtend ist.

Zur Stärkung des Rechtsschutzes innerhalb der Europäischen Union wurde die EU-Streit-
beilegungsrichtlinie55 geschaffen. Sie gilt für Streitigkeiten zwischen EU-Mitgliedstaaten 
über die Auslegung und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen und bietet Steuer-

55	 Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10.10.2017 über Verfahren zur Beilegung von Steuerstreitigkeiten in der 
Europäischen Union.
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pflichtigen einen erweiterten Schutz. Die Richtlinie begründet einen Anspruch auf Einleitung 
eines Streitbeilegungsverfahrens, sofern eine Doppelbesteuerung geltend gemacht wird. 
Zunächst ist ein Verständigungsverfahren zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten durch-
zuführen. Kommt innerhalb der vorgegebenen Frist keine Einigung zustande, wird zwingend 
ein Schiedsverfahren eingeleitet, entweder durch einen beratenden Ausschuss oder durch ein 
alternatives Streitbeilegungsgremium. Die im Schiedsverfahren getroffene Entscheidung ist 
für die Mitgliedstaaten verbindlich, sofern der Steuerpflichtige sie akzeptiert. Damit stellt die 
EU-Streitbeilegungsrichtlinie ein effektives Instrument zur Beseitigung von Doppelbesteue-
rung innerhalb der EU dar.

Bereits vor Einführung der EU-Streitbeilegungsrichtlinie existierte mit der EU-Schieds-
konvention56 ein spezielles Streitbeilegungsinstrument für Verrechnungspreisfälle. Die EU-
Schiedskonvention gilt für Unternehmen mit Sitz in EU-Mitgliedstaaten und ist inhaltlich auf 
Streitigkeiten über Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen sowie zwi-
schen Stammhaus und Betriebsstätte beschränkt. Auch hier ist zunächst ein Verständigungs-
verfahren vorgesehen. Führt dieses innerhalb der vorgesehenen Frist zu keiner Einigung, wird 
ein verpflichtendes Schiedsverfahren eingeleitet, dessen Ergebnis für die beteiligten Staaten 
bindend ist. Die EU-Schiedskonvention stellte lange Zeit das zentrale Instrument zur verbindli-
chen Beilegung von Verrechnungspreiskonflikten innerhalb der Europäischen Union dar, wird 
heute jedoch in ihrem Anwendungsbereich weitgehend durch die umfassender ausgestaltete 
EU-Streitbeilegungsrichtlinie ergänzt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vermeidung von Doppelbesteuerung bei 
Verrechnungspreisen auf mehreren Ebenen erfolgt: Während Doppelbesteuerungsabkom-
men die grundlegenden materiellrechtlichen Vorgaben enthalten und Verständigungsverfah-
ren ermöglichen, sorgen die EU-Streitbeilegungsrichtlinie und die EU-Schiedskonvention für 
verbindliche und effektive Streitbeilegungsmechanismen innerhalb der Europäischen Union 
und tragen damit wesentlich zur Erhöhung der Rechtssicherheit bei.

Sofern im Rahmen eines Verständigungsverfahrens Einigung erzielt wird und der Steuer-
pflichtige dem Ergebnis zustimmt, erfolgt eine Umsetzung durch die eigene Korrekturnorm 
§ 175a AO losgelöst von Festsetzungsfristen und dem Vorliegen eines Vorbehalts der Nach-
prüfung bzw. anderer Korrekturnormen.

Die folgende Tabelle fasst Verständigungsverfahren in Deutschland für 2024 zusammen. 
Die Statistik unterscheidet Verrechnungspreise und sonstige Fälle. Im Bereich der Verrech-
nungspreis wurden im Jahr 2024 ca. 350 Fälle initiiert und ca. 300 geschlossen. Die Bearbei-
tungsdauer mit knapp zwei Jahren im Durchschnitt ist im Vergleich zu der Vergangenheit 
deutlich kürzer geworden, in der Fälle ausweislich der Statistik sechs bis sieben Jahre dauer-
ten. Dies ist Ergebnis auch einer personalseitigen Aufstockung im BZSt, einer effizienteren Be-
arbeitung der Fälle und von mehr Erfahrungen. Um Fälle gut zu bearbeiten, empfiehlt es sich, 
den Antrag bereits möglichst umfangreich anzulegen und Rückfragen zügig zu beantworten.

56	 Übereinkommen 90/436/EWG über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen 
zwischen verbundenen Unternehmen (EU-Schiedskonvention).
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Abbildung 2: Statistik zu Verständigungsverfahren57

57	 OECD, https://www.oecd.org/en/data/datasets/mutual-agreement-procedure-statistics.html.
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B.III.5 � Fazit und Ausblick

In den 1920er-Jahren hat die League of Nations den Fremdvergleich nach umfassender Analy-
se von staatlicher Praxis gegenüber einer formelhaften Gewinnaufteilung vorgezogen. Sie hat 
damit den Grundstein für die heutige, weltweite Dominanz des Fremdvergleichs in nationalen 
Normen und Doppelbesteuerungsabkommen geschaffen. Er eignet sich konzeptionell sowohl 
zur Vermeidung von Gewinnverlagerung als auch zur Überbesteuerung und dient damit dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip. Dennoch bleibt der Fremdvergleich trotz erheblicher methodi-
scher Ausdifferenzierung ein normativ offener Maßstab, der unterschiedlich angewandt wird. 
Fehlende Daten, unterschiedliche Interpretationen von latenten Konstrukten, Überschreitung 
von Beweislastvorgaben, mangelnde Ausbildung und fehlende Anwendungserfahrung füh-
ren zu einer Doppelbesteuerung. Die OECD und zuletzt auch die UN liefern wertvolle Beträ-
ge, um dem zu begegnen. Gleichwohl gelingt es noch nicht vollständig. Dies sollte aber nicht 
dazu führen, den Fremdvergleich durch andere Aufteilungsmaßstäbe zu ersetzen, sondern 
die genannten Schwierigkeiten bei der Anwendung anzugehen und letztlich eine Doppelbe-
steuerung zu vermeiden. Dem Dialog zwischen Verwaltung, Beratung, Unternehmen und Wis-
senschaft kommt hier eine besondere Rolle zu.

Dem Jubilar Manfred Naumann gehört besonderer Dank, dass er sich für den Fremdver-
gleich stark gemacht und die methodisch saubere Anwendung in den Mittelpunkt gestellt hat; 
etwa in der Bundesfinanzakademie aber auch in seinen Rollen als Betriebsprüfer und nicht 
zuletzt als Freiberufler in der Beratung. Er hat sich für den Dialog zwischen den verschiede-
nen Akteuren eingesetzt, immer mit dem Ziel der Vermeidung einer Doppelbesteuerung und 
einer Wahrung der Leistungsfähigkeit. Dies ist inspirierend und wird Verwaltung, Beratung 
und Unternehmen noch lange prägen. Wie sich der historisch erarbeitete Fremdvergleich 
im Gegenwärtigen findet, so finden sich die Einflüsse von Manfred Naumanns Wirken in der 
gegenwärtigen Umsetzung.

B.IV � Grenzen und Alternativen des Fremdvergleichsgrundsatzes: 
Global formelbasierte Ansätze als Alternative?

Gert Gilson58, Adrian Götz59

B.IV.1 � Einleitung

Das internationale Steuerrecht sieht sich seit seiner Begründung mit der Herausforderung 
konfrontiert, die Ergebnisse (Gewinne und Verluste) multinationaler Konzerne möglichst 
konfliktfrei zwischen den beteiligten Jurisdiktionen zuzuordnen. Die Ergebnisabgrenzung 
entscheidet über die steuerliche Bemessungsgrundlage, beeinflusst die Verteilung von 
Steuersubstraten zwischen Staaten und hat dadurch stets auch eine politische Dimension. 

58	 Dr. Gert Gilson, M.Sc., Manager im Bereich Verrechnungspreise bei Deloitte in München.
59	 Adrian Götz, Steuerberater, Diplom-Kaufmann, Partner im Bereich Verrechnungspreise bei Deloitte in Hamburg.
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Der Fremdvergleichsgrundsatz bildet dabei das zentrale Fundament. Infolgedessen werden 
auch die Grenzen des Fremdvergleichsgrundsatzes seit seiner Entstehung kritisch diskutiert.

Dieses Kapitel benennt zunächst ausgewählte Grenzen des Fremdvergleichsgrundsatzes 
sowie die damit verbundenen praktischen und konzeptionellen Herausforderungen. Anschlie-
ßend werden formelbasierte Ansätze als mögliche Alternative zum Fremdvergleichsgrundsatz 
erläutert und diesbezügliche wissenschaftliche Erkenntnisse analysiert.

B.IV.2 � Fremdvergleichsgrundsatz im internationalen Steuerrecht
B.IV.2.1 � Ziel des Fremdvergleichsgrundsatzes im Verrechnungspreiskontext
Ziel des Fremdvergleichsgrundsatzes ist die wertschöpfungsgerechte Allokation und Be-
steuerung von Unternehmensergebnissen im Konzernverbund. Dieses Ziel soll erreicht wer-
den, indem die Vergütung für konzerninterne Geschäftsbeziehungen so ermittelt wird, wie sie 
unabhängige Dritte unter vergleichbaren Umständen vereinbaren würden. Der methodische 
Kern ist die transaktionsbezogene Betrachtung (Geschäftsvorfallbezug): Ausgangspunkt ist 
stets die präzise Abgrenzung des konkreten Geschäftsvorfalls, gefolgt von einer Unterneh-
menscharakterisierung auf der Grundlage einer Funktions- und Risikoanalyse. Diese Analysen 
sind für die Preisvergleichsmethode ebenso unerlässlich wie für andere (gewinnorientierte) 
Methoden, da die ökonomischen Leistungsbeiträge der beteiligten Einheiten (Funktionen, 
übernommene und gesteuerte Risiken sowie eingesetzte Wirtschaftsgüter) die Vergleichbar-
keit und damit die Methodenauswahl determinieren. Historisch spiegeln die OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien die Entwicklung von einem idealtypischen Preisvergleich hin zu Ansätzen, 
die über die reine Preisbeobachtung eine Ergebnisallokation aus der Gewinnsituation erlau-
ben, jedoch ohne den transaktionsbezogenen Maßstab aufzugeben.

Mit der Ausweitung global integrierter Wertschöpfung in grenzüberschreitenden Unterneh-
menskonstrukten (insbesondere durch digitale bzw. digitalisierte Geschäfts- und Betriebsmo-
delle) tritt die Berücksichtigung immaterieller Werte (IP) sowie die Risikobetrachtung immer 
mehr in den Vordergrund. In diesem Kontext spielt die primär rechtliche Eigentumsperspek-
tive bzw. Risikozuordnung zunehmend eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ist die wirtschaft-
lich-funktionale Betrachtung maßgeblich. Verträge bilden zwar weiterhin den Ausgangspunkt 
der Analyse, entscheidend ist jedoch der tatsächliche Wertschöpfungsbeitrag ausgehend von 
den ausgeübten Personalfunktionen. Im Rahmen des OECD-BEPS-Projekts wurde diese Subs-
tanzorientierung im Wege des DEMPE-Konzepts (Development, Enhancement, Maintenance, 
Protection, Exploitation von immateriellen Werten) als analytischer Rahmen in den BEPS Final 
Reports aufbereitet.60 Demnach stehen Ergebnisanteile denjenigen Einheiten zu, welche die 
relevanten Funktionen ausüben, die finanziellen Kapazitäten zur Risikotragung besitzen und 
die Risiken tatsächlich kontrollieren. In Konstellationen, in denen eine Konzerneinheit zwar 
das rechtliche Eigentum an IP hält und dessen Entwicklung finanziert, jedoch keine der maß-
geblichen Personalfunktionen wahrnimmt und die wesentlichen Risiken nicht steuert, steht 
dieser Konzerneinheit keine über eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals hi-
nausgehende Fruchtziehung zu. Die ökonomische Rendite aus der IP-Nutzung steht vielmehr 
derjenigen Einheit zu, welche die DEMPE-Funktionen ausübt und die Risikokontrolle innehat. 
Das DEMPE-Konzept wurde im Rahmen des AbzStEntModG mit erstmaliger Wirkung für den 

60	 Vgl. OECD, Gewährleistung der Übereinstimmung zwischen Verrechnungspreisergebnissen und Wertschöpfung, 
Aktionspunkte 8–10, OECD BEPS Abschlussbericht 2015, veröffentlich am 05.05.2017.
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Veranlagungszeitraum 2022 auch explizit durch den neu geschaffenen § 1 Abs. 3c AStG in das 
deutsche Außensteuergesetz integriert.61

B.IV.2.2 � Grenzen der Verrechnungspreismethoden auf Grundlage 
des Fremdvergleichsgrundsatzes

Die klassischen Verrechnungspreismethoden basieren auf der Annahme, dass konzerninter-
ne Transaktionen so zu bepreisen sind, wie sie unabhängige Dritte unter vergleichbaren Um-
ständen vereinbaren würden. Dieses Prinzip bildet den Kern des Fremdvergleichsgrundsatzes 
und ist in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien sowie in den meisten nationalen Regelungen 
verankert. Die klassischen Verrechnungspreismethoden lassen sich grob in preisorientierte 
Ansätze und gewinnorientierte Ansätze unterteilen. Die Suche nach externen Vergleichsdaten 
ist hierbei häufig durch mangelnde Transparenz, eingeschränkte Datenverfügbarkeit und 
strukturelle Unterschiede zwischen unabhängigen Unternehmen und multinationalen Kon-
zernen erschwert. Selbst bei sorgfältiger Funktions- und Risikoanalyse bleibt die Vergleich-
barkeit in der Praxis oft eine Annäherung, da die spezifischen Bedingungen konzerninterner 
Transaktionen – etwa langfristige strategische Abhängigkeiten oder konzerninterne Synergien 
– in externen Markttransaktionen nicht abgebildet werden. In einem globalisierten Umfeld mit 
hochintegrierten Wertschöpfungsketten und der damit einhergehenden Komplexität wirkt 
das Ideal der Vergleichbarkeit zunehmend realitätsfern. Die Vorstellung, wie sich »fremde Drit-
te« hypothetisch verhalten würden, ist ein theoretisches Konstrukt, das in der Praxis oft nicht 
überprüfbar ist. Gerade bei immateriellen Werten und konzerninternen Synergien existieren 
keine echten Marktpreise, sodass die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zwangs-
läufig auf Modellannahmen beruht. Dies führt dazu, dass die ermittelten Preise oder Margen in 
vielen Fällen lediglich als Plausibilitätswerte dienen, die das Bemühen des Steuerpflichtigen 
dokumentieren, nicht jedoch eine exakte ökonomische Wahrheit widerspiegeln.

Ferner beruhen die Zuordnung und die Bewertung von Funktionen sowie der Risikokon
trolle nicht nur auf objektiven Kriterien, sondern auch auf der subjektiven Wahrnehmung der 
beteiligten Akteure. Unterschiede in der Perspektive, mangelnde Transparenz und fehlender 
Einblick in operative Prozesse, unterschiedliche Erfahrungen und Marktkenntnisse auf Ebe-
ne der beurteilenden Personen können dazu führen, dass identische Sachverhalte unter-
schiedlich interpretiert werden. Während die eine Seite eine bestimmte Aktivität als einen 
wesentlichen Wertschöpfungsbeitrag einstuft, kann die andere Seite diese als unterstützen-
de Tätigkeit ansehen. Ebenso kann in Bezug auf diese Aktivität die Bedeutung der konkreten 
Rolle der beteiligten Parteien bzw. der jeweilige Tätigkeitsumfang und die Gewichtung dieser 
Beiträge unterschiedlich wahrgenommen werden. Hinzu können politische Interessen und 
persönliche Motivation die Analyse verzerren. Steuerverwaltungen dürften bei aller gebote-
nen Neutralität und Rechtsstaatlichkeit in der Tendenz das Ziel verfolgen, nationale Besteue-
rungsrechte zu sichern, während Unternehmen tendenziell ein Interesse daran haben, ihre 
globale Steuerquote zu optimieren.62 Ebenso dürften innerhalb von Unternehmen – losgelöst 
von fiskalischen Interessenslagen – neben der Verteilung von Unternehmensergebnisse die 

61	 Vgl. Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von Kapitalertragsteuer 
(AbzStEntModG) vom 08.06.2021, BStBl 2021 I, 787.

62	 Vgl. Horvath/Flick Gocke Schaumburg, Studienbericht: Spannungsfeld Transferpreise – Zwischen Steuerung und 
steuerlichen Anforderungen, 2015, S. 1–15.


